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Rathaus-Informationen

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
_______________________________________________

Montag 08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr 16.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Telefonnummern
_______________________________________________

Rathaus Zentrale 07382/941504-0
Fax 07382/941504-44
E-Mail info@grabenstetten.de
Homepage: www.grabenstetten.de

Roland Deh 07382/941504-10
Bürgermeister
E-Mail: roland.deh@grabenstetten.de

Carina Maldoner 07382/941504-20
Hauptamt und Kämmerei
E-Mail: carina.maldoner@grabenstetten.de 

Marie-Luise Klingler 07382/941504-30
Bürgerbüro
E-Mail: marie-luise.klingler@grabenstetten.de 

Melanie Isert 07382/941504-31
Bürgerbüro
E-Mail: melanie.isert@grabenstetten.de 

Tina Kullen 07382/941504-21
Kasse, Steueramt
E-Mail: tina.kullen@grabenstetten.de 

Bauhof 07382/5387
Falkensteinhalle 07382/7146
Rulamanschule 07382/5949
Kindergarten Grabenstetten 07382/1250
Naturkindergarten Albstrolche 0172/9234069
Rula-TigeR 07382/9417177
Pfarramt 07382/649
Polizeiposten Bad Urach 07125/946870
Notruf Polizei 110
Feuerwehrgerätehaus 07382/5936
Bestattungsdienst Weible 07381/937990
Telefonseelsorge 0800/1110111
ENBW-Störungsnr. Strom 0800/3629-477
ENBW-Kundenhotline Strom 0721/72586001

Häckselplatz Römerstein – Öffnungszeiten
________________________________________________
März-Oktober November - Februar
Freitag, 15:30 - 18:30 Uhr  Freitag, 15:30 - 17:30 Uhr
Samstag, 11:00 - 17:00 Uhr Samstag, 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag, 15:30 - 18:30 Uhr

Abfalltermine
_______________________________________________

Restmüll Samstag, 23. Mai 2020
 Donnerstag, 4. Juni 2020
Bio-Tonne Samstag, 23. Mai 2020
 Donnerstag, 4. Juni 2020
Gelber Sack Freitag, 6. Juni 2020

Papiertonne: Freitag, 15. Mai 2020

Ärztlicher Notfalldienst
_______________________________________________

Zahnärztlicher Notfalldienst zu erfragen unter 
Telefon 01805 – 911 – 640 
Notieren Sie diese Rufnummer in Ihrem privaten 
Telefonverzeichnis.
Der Notdienst beginnt am Samstag um 8.00 Uhr und 
endet am Montag um 8.00 Uhr in der Früh.

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst:

 

Landkreis Reutlingen
 

Rettungsdienst/Feuerwehr: 112

Bereitschaftsdienst Wo.-Ende  116117

Diese Nummer gilt auch für den Kinderärztlichen, 
Augenärztlichen und HNO-ärztlichen Notfalldienst.

Münsingen Albklinik Münsingen
  Lautertalstr. 47, 72525 Münsingen
  Sa, So und FT 09.00-20.00 Uhr

Bad Urach Ermstalklinik Bad Urach
  Stuttgarter Str. 100, 72574 Bad Urach
  Sa, So und FT 09.00-20.00 Uhr

Reutlingen Klinikum am Steinenberg
  Steinenbergstr. 3, 72764 Reutlingen
  Sa, So und FT 09.00-20.00 Uhr

Apotheken-Notdienst-Finder
zu erfragen unter Tel. 0800/0022833

Rufdienst der Diakoniestation
Bereich Römerstein/Grabenstetten

_______________________________________________
Die Diakoniestation ist für Sie unter der Telefon-
nummer 07382/938983 jederzeit, auch am Wochen-
ende, erreichbar.

Wenn das Büro nicht besetzt ist, können Sie auf dem 
Anrufbeantworter Ihren Namen, Ihre Telefonnum-
mer und den Grund Ihres Anrufes hinterlassen. Wir 
rufen Sie so schnell wie möglich zurück.

Herausgeber: Gemeinde Grabenstetten
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt, einschließlich der 
Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung: Bürgermei-
ster Roland Deh oder sein(e) Stellvertreter(in)

Verantwortlich für den übrigen Teil:
NAK Neue Anzeigen- und Kommunalblatt GmbH & Co. KG
Druck und Verlag: NAK Neue Anzeigen- und Kommunalb-
latt GmbH & Co.KG, Frauenstraße 77, 89073 Ulm
Tel. 07123/3688-630, Fax 3688-222, E-Mail: nak.anzeigen @
swp.de
Vertrieb: Tel. 07123/3688-639
Telefon Redaktion: 07123/3688-511, 
E-Mail: nak.redaktion @swp.de 
Redaktionsschluss dienstags 9.00 Uhr
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Öffentliche Gemeinderatssitzung   
Am Dienstag, dem 19.05.2020, fi ndet um 19.00 Uhr, in der Falken-
steinhalle eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
Die Bürgerschaft wird dazu herzlich eingeladen. 
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 
Sofern Tagesordnungspunkte gegen 22.00 Uhr noch nicht behan-
delt wurden, werden diese auf den nächsten Sitzungstermin am 
26.05.2020, ab 19.00 Uhr, vertagt. 
Bitte achten Sie auf die Vorgaben der CoronaVO. Die Stühle und 
Tische sind mit ausreichend Abstand aufgestellt, aber für die Zu-
wege lässt es sich teilweise nicht vermeiden, dass der Abstand 
unter 2 m beträgt, hierfür bitte eine Mund-Nasen-Maske tragen. 
   
Tagesordnung 
Ö f f e n t l i c h
 1. 3. Änderung des Bebauungsplanes “Hahnenkamm West“ und 

der Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 BauGB im be-
schleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 

 1. Beratung und Beschlussfassung über die während der 
öffentlichen Auslegung eingegangenen Anregungen und Be-
denken

 2. Beschlussfassung über den Bebauungsplan als Satzung 
(Erlass als Satzung) 

 3. Beschlussfassung über die Örtlichen Bauvorschriften als 
Satzung (Erlass als Satzung)

 2. Änderung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung „Neue 
Wiesen 1. Änderung“ und Änderung der Satzung über die Ört-
lichen Bauvorschriften gemäß § 74 BauGB im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13 a BauGB

 Beratung und Beschluss über die Änderung des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung „Neue Wiesen 1. Änderung“ im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB

 Beratung und Billigung des Entwurfes zur Änderung des Be-
bauungsplanes „Neue Wiesen 1. Änderung“

 Beratung und Billigung des Entwurfes der Örtlichen Bauvor-
schriften zur Änderung des Bebauungsplanes der Innenent-
wicklung „Neue Wiesen 1. Änderung“

 3. Änderung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung „Hin-
tere Wiesen 1. Änderung“ und Änderung der Satzung über die 
Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 BauGB im be-
schleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB

 Beratung und Beschluss über die Änderung des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung „Hintere Wiesen 1. Änderung“ im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB

 Beratung und Billigung des Entwurfes zur Änderung des Be-
bauungsplanes „Hintere Wiesen 1. Änderung“

 Beratung und Billigung des Entwurfes der Örtlichen Bauvor-
schriften zur Änderung des Bebauungsplanes der Innenent-
wicklung „Hintere Wiesen 1. Änderung“

 4. Änderung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung „Brai-
ke 2. Änderung“ und Änderung der Satzung über die Örtlichen 
Bauvorschriften gemäß § 74 BauGB im beschleunigten Ver-
fahren gem. § 13 a BauGB

 Beratung und Beschluss über die Änderung des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung „Braike 2. Änderung“ im be-
schleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB

 Beratung und Billigung des Entwurfes zur Änderung des Be-
bauungsplanes „Braike 2. Änderung“

 Beratung und Billigung des Entwurfes der Örtlichen Bauvor-
schriften zur Änderung des Bebauungsplanes der Innenent-
wicklung „Braike 2. Änderung“

 5. Änderung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung „Un-
term Dorf I 2. Änderung“ und Änderung der Satzung über die 
Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 BauGB im be-
schleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB

 Beratung und Beschluss über die Änderung des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung „Unterm Dorf I 2. Änderung“ im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB

 Beratung und Billigung des Entwurfes zur Änderung des Be-
bauungsplanes „Unterm Dorf I 2. Änderung“

 Beratung und Billigung des Entwurfes der Örtlichen Bauvor-
schriften zur Änderung des Bebauungsplanes der Innenent-
wicklung „Unterm Dorf I 2. Änderung“

 6. Anfragen 
 7. Bauangelegenheit:    
 Neubau eines Einfamilienhauses in Fertigholzbauweise mit 

Einliegerwohnung und Doppelgarage, Flst. 7910, Eschenweg 
29 

 8.  Wiederaufbau Rulamanschule 
 (mündlicher Bericht)
 Information über Vergaben im Umlaufbeschluss
 Vergabe Bodenbeläge
 Vergabe Estricharbeiten
 Vergabe Fließen
 Vergabe Innensims
 Vergabe Innentüren
 Vergabe WC-Trennwände
 9. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 
10. Pfl ege der kommunalen Grundstücke und Beitritt zum Verein 

„Blühende Alb“ 
11. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
12. Einwohnerfragen 
13. Sonstiges  

Grabenstetten, 11. Mai 2020 
gez. Roland Deh 
Bürgermeister 

An alle Gewerbetreibende 
Die Gemeindekasse möchte Sie an die Fälligkeit der Gewer-
besteuervorauszahlungen für das 2. Quartal 2020 erinnern. 
Fälligkeitstermin ist der 15.05.2020. 
Bei denjenigen Steuerpfl ichtigen, die der Gemeindekasse ein 
Lastschriftmandat erteilt haben, wird der fällige Steuerbetrag 
zum Fälligkeitstermin abgebucht. Alle anderen Steuerzahler 
bitten wir, falls noch nicht geschehen, die Beträge unter Anga-
be des Buchungszeichens auf ein Konto der Gemeindekasse 
zu überweisen. 

Ferienprogramm Sommer 2020 
So wie es aussieht, wird Corona bedingt in den Sommerferien 
maximal Urlaub in Deutschland möglich sein, und da reichen 
die Unterkünfte nicht für alle, die ansonsten in den Urlaub 
gehen. 
Viele werden deshalb den Urlaub zuhause verbringen – da ist 
es ja im Sommer auch herrlich. 
Dennoch ist es auch wichtig, dass für diejenigen, die zuhause 
den Urlaub verbringen, im Sommer auch etwas angeboten 
wird. Das Ferienprogramm ist deshalb in diesem Sommer 
wichtiger als sonst. 
Wir möchten deshalb alle bitten, die bisher was fürs Ferien-
programm angeboten haben oder auch neue Anbieter, die 
sich hier zur Abrundung des Angebotes einbringen wollen 
und können, bis spätestens Freitag, den 29. Mai 2020 uns 
ihr Angebot für das Ferienprogramm zukommen zu lassen. 
Wie im letzten Jahr bitte auf dem entsprechenden Formblatt 
und bitte mit Bildern, da wir wieder einen kleinen Prospekt 
fertigen wollen. Die Vorgaben sind auf der Homepage der 
Gemeinde unter Aktuelles zum Herunterladen bereitgestellt. 
Auch im Namen der Kinder wollen wir Ihnen bereits jetzt 
herzlich danken. 

Rathaus bleibt am Freitag, den 22.05.2020 
geschlossen!

Am Freitag, dem 22.05.2020 bleibt das Rathaus aufgrund des 
Brückentages geschlossen.
Wir bitten die Bürger um Beachtung!

Bürgermeisteramt

Baugesuche rechtzeitig einreichen 
Baugesuche, über die der Gemeinderat entscheiden muss, werden 
in öffentlicher Sitzung beraten. Die Gesuche müssen unter Anga-
be des Vorhabens und des Bauortes auf die Tagesordnung der 
Gemeinderatssitzung gesetzt werden. Für die nächste Sitzung ist 
folgende Einreichungsfrist für Baugesuche zu beachten: 
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Sitzung am 16.06.2020, Baugesuch bis Freitag, 29.05.2020 
einzureichen 
  

Bei manchen Baugesuchen ist eine umfassende rechtliche Prüfung 
in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Reutlingen erforderlich, 
was eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Teilweise müssen vom 
Bauherrn weitere Unterlagen angefordert werden, was ebenfalls 
zeitaufwendig sein kann. Es kann deshalb nicht in allen Fällen 
gewährleistet werden, dass ein Baugesuch auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung aufgenommen wird. 
  
Wir bitten um Beachtung! 
Bürgermeisteramt 

Vorgezogener Redaktionsschluss aufgrund 
Christi Himmelfahrt 
Aufgrund des Feiertags "Christi Himmelfahrt" in der KW 21  wird 
der Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt vorgezogen. 
Der Redaktionsschluss ist dann am Montag, den 18.05.2020 um 
09:00 Uhr. 

Wir bitte um Beachtung! 

Standsicherheitsprüfungen Grabmale 
Friedhofsträger sind aufgrund der Unfallverhütungsvorschrift VSG 
4.7 der Gartenbau-Berufsgenossenschaft und ergänzender ge-
richtlicher Entschei dungen verpfl ichtet, mindestens einmal im Jahr 
nach der Frostperiode die Grabmale auf ihre Standfestigkeit hin zu 
überprüfen bzw. überprüfen zu lassen. 
Für die Gemeinde Grabenstetten übernimmt dies eine Fremdfi r-
ma. Die Prüfungen werden in der Woche vom 18. bis 22.05.2020 
durchgeführt. 
Die Nutzungsberech tigten beanstandeter Grabmale werden vom 
Bürgermeisteramt angeschrieben, um die Befestigung des Grab-
mals und Be seitigung der Gefahrenlage zu veranlassen. 
Bürgermeisteramt 

Energieberatung der 
KlimaschutzAgentur im 
Landkreis Reutlingen GmbH 
Energieberatung - kostenfrei für Bürger 
und Bürgerinnen im Landkreis Reutlingen 
Die KlimaschutzAgentur im Landkreis Reut-
lingen bietet ein vierstufi ges Beratungssystem für Bürger an: Von 
der Einstiegsberatung bis zur umfassenden Modernisierungs- und 
Neubauberatung steht jedem Bürger - egal ob Mieter oder Eigen-
tümer - ein passender Beratungsbaustein zur Verfügung. 

Die Einstiegsberatung wird in Kooperation mit der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg durchgeführt. Für den Bürger ist 
das 45- bis 60-minütige Beratungsgespräch kostenfrei, da die 
Energieberater von der Verbraucherzentrale und ihrer Gemeinde 
bezahlt werden. 

Die KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen (KSA), regio-
nale Agentur für Energieberatung und Klimaschutzprojekte bietet 
auch in Corona-Zeiten kostenlose und unabhängige Energiebera-
tungsgespräche für Ratsuchende im Landkreis Reutlingen an. Um 
Verbraucher weiterhin in Energiefragen zu unterstützen, beraten 
die Energieexperten der KSA und der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg verstärkt telefonisch oder online. 

Zur telefonischen Energieberatung mit einem unserer Experten 
vereinbaren Sie bitte einen Termin über 07121 14 32 571. Sie er-
reichen uns Montag bis Freitag von 9 – 13 Uhr. 

Außerdem steht Ratsuchenden auf der Homepage der KSA unter 
www.klimaschutzagentur-reutlingen.de/privathaushalte der digi-
tale Checkberater zur Verfügung. Dieses Tool bietet erste Hilfestel-
lung für mögliche Sanierungsvorhaben.

Pfl egestützpunkt
Der Pfl egestützpunkt bietet umfas-
sende Beratung und Unterstützung 
bei der Organisation von Hilfen  
  
Die offenen Sprechstunden des Pfl egestützpunkts 
fi nden bis auf weiteres nicht statt. 
  
Die Pfl egestützpunkt-Mitarbeiterinnen sind jedoch weiterhin 
für Sie da.  
  
Bitte nehmen Sie telefonisch oder per Email Kontakt auf unter:   
  
Telefon: 07121/ 480 - 4029   
E-Mail: pfl egestuetzpunkt-bad-urach@kreis-reutlingen.de 

Sitzungen des Landratsamtes Reutlingen
Verwaltungsausschuss 
Einladung und Tagesordnung 
  
Sitzung am Mittwoch, den 20.05.2020, 15:00 Uhr, in der HAP-
Grieshaber-Halle, Betzenriedweg 24, 72800 Eningen unter 
Achalm. 
  
öffentlich 
1. Tourismus-Statistik 2019 - Landkreis Reutlingen
 Mitteilungsvorlage
2. Bekanntgabe einer Eilentscheidung
 Mitteilungsvorlage
3. Mitteilungen/Anfragen
  
An die öffentliche Sitzung schließt sich eine nichtöffentliche Sit-
zung an. 
  
Mit freundlichem Gruß 
gez. Thomas Reumann 
Landrat 

Unsere herzlichsten Glückwünsche gelten in der nächsten 
Woche 

Frau Waltraud Neh am 18.05.2020 zum 70. Geburtstag  
Herr Horst Winter am 18.05.2020 zum 70. Geburtstag 
Frau Liselotte Klingler am 21.05.2020 zum 85. Geburtstag 

Müllabfuhr - veränderte Sammeltermine we-
gen Christi Himmelfahrt, Pfi ngstmontag und 
Fronleichnam 
Wegen Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai, Pfi ngstmon-
tag, 1. Juni, und Fronleichnam am Donnerstag, 11. Juni 2020, ver-
schieben sich in vielen Gemeinden des Entsorgungsgebietes des 
Landkreises Reutlingen die Sammlungen von Restmüll, Bioabfall, 
Papier/Pappe und Gelbem Sack. 

In Grabenstetten  werden Restmüll- und Biotonne am Samstag, 
23. Mai geleert. Die Sammlung der Gelben Säcke ist verlegt auf 
Samstag, 6. Juni. Die Leerung der Biotonne verschiebt sich ein 
weiteres Mal auf Samstag, 13. Juni. 
Alle langfristig planbaren Terminverschiebungen sind im Abfallka-
lender vermerkt. Der Abfallkalender 2020 wurde im Dezember an 
alle Haushalte der Kreisgemeinden verteilt. 
Aktuelle Informationen zur Abfallentsorgung bietet die Internet-
seite des Landkreises Reutlingen unter www.kreis-reutlingen.de. 
Bei Fragen steht das Kreisamt für nachhaltige Entwicklung gerne 
telefonisch 07121 480-3395 oder per Mail abfallwirtschaft@kreis-
reutlingen.de zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer der App 
„AbfallKreisRT“ werden über Push-Nachrichten und App-News 
direkt über aktuelle Änderungen informiert. 
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Alb-Sterne werden aufpoliert 
Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische 
Alb nutzt die belegungsfreie Corona-Zeit zur Zerti-
fi zierung der Unterkünfte nach den unabhängigen 
Kriterien des Deutschen Tourismusverbands (DTV)
Das Einzugsgebiet von Mythos Schwäbische Alb 
umfasst etwas mehr als die Fläche des Land-
kreises Reutlingen und im aktuellen Gastgeber-
verzeichnis sind rund 250 Ferienunterkünfte ver-
treten. Mehr als die Hälfte davon ist aktuell freiwillig nach den 
Kriterien des Deutschen Tourismusverbandes klassifi ziert. Ein bis 
fünf Sterne vergibt der DTV nach einer unabhängigen Prüfung vor 
Ort. Nach drei Jahren verliert das Qualitätssigel seine Gültigkeit 
und muss erneuert werden. Die belegungsfreie Corona-Zeit nutzt 
Mythos Schwäbische Alb unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Vorgaben zum Update. DTV-Prüferin Michaela Mack ist derzeit 
unterwegs, um die Alb-Sterne aufzupolieren.
Die drei Sterne an der Eingangstür zum Land-Gasthof müssen zwar 
nicht sein. Aber mal ehrlich – als Reisender mit oder ohne Anhang 
betritt man so ein Haus doch viel entspannter. Der Vertrauens-Vor-
schuss für die geprüfte Qualität zahlt sich in aller Regel auch aus. 
Dieses Sterne-Ranking gibt es auch für private Ferienunterkünfte 
wie Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Privatzimmer.
Mythos Schwäbische Alb nutzt die belegungsfreie Corona-Zeit 
unter anderem zum Update der Unterkünfte. Selbstverständlich 
kontaktlos. Die diesjährige Klassifi zie-rungstour beginnt im Spei-
secafé Schlössle in Bad Urach Seeburg, welches auch eine mit 
vier Sternen klassifi zierte Ferienwohnung beherbergt. Prüferin 
Michaela Mack betritt die Unterkunft allein, nach vorheriger Ter-
minabsprache, mit Mund-schutz und Handschuhen und macht 
sich vor Ort selbst ein Bild. „Qualität ist uns wichtig“, erklärt Wolf-
gang Schütz, Geschäftsführer von „Mythos Schwäbische Alb“, 
„zu normalen Zeiten ist die Zertifi zierung für uns eine willkommene 
Gelegenheit, den Kontakt zu unseren Gastgebern zu pfl egen. Wir 
verschaffen uns einen aktuellen Eindruck von den Unterkünften 
im Einzugsgebiet und können dabei direkt Fragen klären, beraten 
oder Tipps geben.“
Schütz: „Die freiwillige und deutschlandweit einheitliche Qualitäts-
prüfung nach den Standardkriterien des Deutschen Tourismusver-
bandes durch unabhängige Prüfer ist eine wichtige Orientierung 
für unsere Gäste“. Für den Alb-Tourismus bedeutet die unabhän-
gige Klassifi zierung Vergleichbarkeit und eine Aussage über das 
Quali-tätsniveau des Angebots. Unterkünfte mit Stern ranken im 
Mythos-Gastgeberver-zeichnis ganz oben.
Dabei steht ein Stern zumindest für eine einfache, zweckmäßige, 
aber gepfl egte Grundausstattung einer abgeschlossenen Wohn-
einheit. Den fünften Stern verdie-nen sich Objekte mit „einem 
großzügigen Angebot in herausragender Qualität und mit einem 
sehr gepfl egten, außergewöhnlichen Gesamteindruck“. Die mei-
sten Woh-nungen im Landkreis Reutlingen sind im Bereich von 3 
und 4 Sternen angesiedelt.
Einleuchtend bebildert und transparent beschrieben sind die 
Sterne-Kriterien auf der Seite „sterneferien.de“ des DTV. Der Kon-
takt für Vermieter erfolgt über die Tou-rismusgemeinschaft My-
thos Schwäbische Alb, die auch die Prüfung für seine Mit-glieder 
organisiert.
Der DTV bietet auf seinen Seiten neben dem Sterne-Eintrag auch 
ein Bewertungs-portal für Reisende an. „Das Ambiente einer Unter-
kunft steht und fällt mit der Per-sönlichkeit der Vermieter“, betont 
Wolfgang Schütz, „egal auf wie vielen Sternen der Sockel steht“.
Weitere Informationen:
www.mythos-alb.de
www.sterneferien.de
Quelle: Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb, Bis-
marckstraße 21, 72574 Bad Urach, Tel.: 0 71 25 / 150 600, info@
mythos-alb.de, www.mythos-alb.de, (Mai 2020)

Wenn die Bewirtschaftung des Stückle zu 
aufwendig wird – die Streuobstwiesenbörse 
hilft!  
An sonnigen Tagen hört man sie derzeit wieder allerorts: Die Mäher 
sind los. Das Gras auf den Streuobstwiesen steht schon hoch und 
will in den kommenden Wochen zum ersten Mal gemäht werden. 
Neben der Frage welche Mahd die naturschutzfachlich verträg-
lichste ist, überlegt der eine oder andere Bewirtschafter aber auch, 
ob er die aufwändige und anstrengende Arbeit noch leisten kann. 
Die Kinder wohnen weit weg oder haben keine Zeit - was also tun? 
Hier bietet die Streuobstwiesenbörse eine kostenfreie und un-
komplizierte Möglichkeit die eigene Wiese zu verpachten oder zu 
verkaufen. Die Börse ist ein digitales Angebot des Vereins Schwä-
bisches Streuobstparadies e.V.. Auf der Internetseite können In-
serate angeschaut und Anzeigen in verschiedenen Kategorien 
aufgegeben werden. Die junge Familie, die auf der Suche nach 
einer Streuobstwiesen zur Bewirtschaftung ist, trifft hier auf das 
ältere Ehepaar, das die Wiese mit ihrer aufwändigen Pfl ege gerne 
in neue Hände gibt. 
An persönlichen Daten werden bei der Veröffentlichung eines 
Inserates nur Name und ggf. Telefonnummer genannt. Über ein 
verschlüsseltes Kontaktformular kann auch eine Kontaktaufnahme 
per Mail erfolgen. Der Verein setzt aber nicht nur auf das Internet, 
sondern bedient über eine Telefon- Hotline und die Möglichkeit 
eines postalischen Inserats auch die Zielgruppen, die sich mit der 
Internetnutzung schwertun. 
Es bestehen folgende Nutzungsmöglichkeiten für die Börse: 
Internet: 
Unter www.streuobstparadies.de, im Bereich „Bewirtschaften“ 
fi nden Sie alle Gebote und Gesuche auf einen Blick und können 
eigene Inserate aufgeben. 
Postkarten: 
An vielen Anlaufstellen, z.B. Mostereien, im Streuobstparadies lie-
gen Postkarten aus, mit denen ein postalisches Inserat aufgegeben 
werden kann. Schauen Sie einfach im Rathaus oder der Mosterei 
vor Ort vorbei. Die Postkarte kann auch bei der Geschäftsstelle 
angefordert werden.  
Telefon-Hotline: 
Unter der Rufnummer 07025 - 1360403 nimmt rund um die Uhr 
ein Anrufbeantworter Ihre Anzeige entgegen. Bitte machen Sie 
möglichst vollständige Angaben zu Namen, Adresse und ihrem 
Inserat und hinterlassen Sie eine Telefonnummer für einen Rückruf. 
Wenn die Wiese dann einen neuen Bewirtschafter gefunden hat, 
sollte ein Pacht- oder Kaufvertrag geschlossen werden, der neben 
den fi nanziellen Aspekten auch die Rechte und Pfl ichten beider 
Parteien regelt. Hilfreiche links zu Musterverträgen fi nden Sie auf 
der Homepage www.streuobstparadies.de in der Rubrik „Bewirt-
schaften“. 
Hier noch ein Tipp für alle, die ein bisschen Hilfestellung bei der 
Bewirtschaftung ihrer ersten eigenen Streuobstwiese brauchen: Im 
Ulmer-Verlag ist kürzlich das Buch „Unsere erste Obstbaumwiese“ 
erschienen (ISBN 978-3-8186-0522-3) – so macht die fachge-
rechte und naturverträgliche Bewirtschaftung von Anfang an Spaß. 

Evangelische Kirchengemeinde 
Grabenstetten 
Schlattstaller Str. 2, 72582 Grabenstetten 
Tel.: 07382/649, Fax: 07382/5901 
Email: Pfarramt.Grabenstetten@elkw.de 
Pfr. Arnold, Tel.: 649; persönliche Email: Matthias.Arnold@elkw.de
KGR-Vorsitzende: Karin Bauer Tel.: 936 096
http://www.kirchenbezirk-badurach-muensingen.de/kirchenge-
meinden/grabenstetten/ 
 
Präsenzzeiten Pfarramtssekretärin Melanie Schell im Pfarrbü-
ro (bitte telefonisch melden, da das Pfarrbüro für den Publi-
kumsverkehr noch geschlossen ist).  
Dienstag  9:00 – 11.30 Uhr  
Freitag  9:00 – 11.30 Uhr 
 
Wochenspruch: 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte 
von mir wendet. 
Psalm 66,20 

Das Aussetzen von Tieren ist kein 

Kavaliersdelikt, 

sondern eine Straftat.
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Sonntag, 17.05. – 5. Sonntag nach Ostern – Rogate  
10.00 Gottesdienst (Pfr. Arnold) im Hof vor dem Gemeinde-

haus 
 Das Opfer ist für den Neubau des Evangeliumsrund-

funks (ERF) bestimmt. Wenn Sie an dem Gottesdienst 
nicht teilnehmen können, ist ein Überweisung auf das 
Konto der Kirchengemeinde Grabenstetten möglich 
(IBAN DE66 6409 1200 0750 5030 09) mit dem Verwen-
dungszweck „Evangeliumsrundfunk 17.Mai“. Wir leiten 
die eingegangenen Spenden dann weiter.  

  
Liebe Gemeindeglieder,  
seit vergangenem Sonntag, 10. Mai feiern wir wieder sonntags 
Gottesdienst. Wir feiern bei jeder Wetterlage im Freien im Hof 
vor dem Gemeindehaus, da unsere Kirche bei der Umsetzung 
der notwendigen Abstandsregeln nur sehr wenige Plätze bie-
tet. Ziehen Sie deshalb wetterfeste Kleidung an und bringen 
Sie bei Bedarf einen (großen) Regenschirm mit. Bitte achten 
Sie auch beim Betreten und Verlassen des Geländes vor dem 
Gemeindehaus auf ausreichend Abstand zu den Gottesdienst-
besuchern, mit denen Sie nicht in häuslicher Gemeinschaft 
leben.  
Der Auftakt nach 7-wöchiger Unterbrechung war ein schöner 
Neubeginn; da momentan Gemeindegesang aus Gründen des 
Infektionsschutzes noch noch nicht gestattet ist, erfreuten wir 
uns an Liedern eines Mini-Singteams, die wir im Vorfeld des 
Gotttesdienstes aufgenommen hatten und dann im Gottes-
dienst abspielten. Umrahmt wurde der Gottesdienst durch live 
vorgetragene Instrumentalstücke von Daniel Kasparian. Etwa 
40 Menschen haben mitgefeiert und ein paar Regentropfen 
haben uns nicht gestört. Der Hof vor dem Gemeindehaus bietet 
problemlos Platz für weitere Mitfeiernde! 
Auf Ihr Kommen und auf ein Beisammensein unter Gottes 
Wort und seinem Segen am nächsten Sonntag freut sich der 
Kirchengemeinderat Grabenstetten! 
  
Alle Gruppen und Kreise fi nden bis auf Weiteres wegen dem Co-
rona-Virus nicht statt! Das Gemeindehaus bleibt geschlossen.  
  
An die Eltern der Konfi rmanden 2021 
Die Konfi rmandeneltern der Konfi rmanden 2021 sind gebeten, ihre 
Kinder zunächst formlos per E-Mail zur Konfi rmation am 02. Mai 
2021 anzumelden. Dies dient der vorläufi gen Planung. Der An-
melde-Elternabend wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfi nden.
 
Wer seelsorgerliche Begleitung wünscht, kann sich wie immer ans 
Pfarramt wenden. 
Ihr Pfarrer Matthias Arnold  

Vom Ein- und Ausatmen vor Gott (Predigt am Sonntag Kantate 
10. Mai 2020), von Pfr. Matthias Arnold 
Das ganze Land macht Schritte in Richtung mehr Normalität. 
Aber ich fi nde, so richtig „normal“ fühlt sich das alles noch nicht 
an. Wir sitzen hier nicht in der Kirche, sondern etwas verstreut auf 
dem ganzen Platz. Wenn wir von evangelischen Christen „in der 
Zerstreuung“ sprechen, dann meinen wir normalerweise unse-
re evangelischen Glaubensgeschwister in Italien, Spanien, Polen 
oder der Slowakei. Oder auch in Oberschwaben. Und jetzt sitzen 
wir hier selbst in der Diaspora, in der Zerstreuung. Ganz ange-
kommen in der Normalität sind wir offensichtlich noch nicht. Aber 
dennoch dürfen wir dankbar sein, dass dieses Wiedersehen hier 
heute möglich ist. Sieben Sonntage ohne die Versammlung zum 
Gottesdienst liegen hinter uns. Das war eine Zeit, die wir alle so 
noch nicht kannten; persönliche Krankheitszeiten ausgenommen. 
Keine Zusammenkunft von Menschen am Sonntagmorgen, das 
war schmerzlich. 
Heute können wir wieder hier beisammen sein; ein Grund zur Dank-
barkeit! Ja Grund zu danken haben wir gleich mehrfach: 
Dafür, dass wir hier sitzen können, und das Virus uns nicht an ein 
Krankenbett, oder noch schlimmer, an ein Beatmungsgerät fesselt. 
Wir können dankbar sein, für diesen großen, schönen Hof, auf 
dem wir Gottesdienst feiern können. Andere Gemeinden haben 
diese Möglichkeit mit solch einem schönen, freien Raum nicht. 
Wir sind also beschenkt, trotz aller Schwierigkeiten, mit denen wir 
zu kämpfen haben. (Dankbar können wir auch sein für die Sonne, 
die uns scheint). 
Ladengeschäfte und seit kurzem auch die Friseursalons haben 
wieder geöffnet, die Leute wollen sich wieder „in Form bringen 
lassen“. Gut und verständlich! Ich hab´s auch gemacht; aber ist 
es nicht noch viel wichtiger, unser Herz, unser Denken, Fühlen und 
Wollen wieder von Gott in Form bringen zu lassen. Denn sonst 

wachsen uns diese Corona-Einschränkungen irgendwann über 
den Kopf. Hier am Sonntagmorgen können wir uns von Gottes 
Sonne anscheinen lassen / und uns von seinem Wort und der Mu-
sik anrühren lassen. Wir hören gemeinsam das gleiche Wort und 
schauen gemeinsam auf das Kreuz Jesu. Ich fi nde, das ist doch 
schon mal was in dieser dürftigen Zeit. Gott kann uns durch sein 
Wort prägen, und Hoffnung und Kraft in unser Herz legen. 
„Du meine Seele singe“, so haben wir es vorhin zu Beginn gehört. 
Heute am Sonntag, Kantate, will ich ein paar Gedanken mit Ihnen 
zu diesem Psalmvers teilen. 
Meine Seele singe, was soll das eigentlich bedeuten? Das wir alle 
einen Mund, Kehle, Zunge, Stimmlippen und Stimmbänder haben, 
und mit denen wir Töne erzeugen können, das ist schon faszinie-
rend genug. Ich habe mir das mal angeschaut, im Internet, wie das 
mit dem Singen eigentlich rein körperlich betrachtet funktioniert: 
Ausströmende Luft, die wir zuvor durch die weit geöffneten Stimm-
lippen (beim Kehlkopf) eingeatmet haben, strömt dann gegen den 
Widerstand der geschlossenen Stimmlippen aus und diese werden 
durch die ausströmende Luft in Schwingung versetzt. Soweit, so 
faszinierend. Diese ursprüngliche Schwingung der Stimmlippen 
pfl anzt sich in die mit Luft gefüllten Resonanzräume (den sog. 
Vokalraum) fort und bringt so die Luft in diesen Resonanzräumen 
zum Schwingen. Vereinfacht gesagt: Luft strömt durch uns durch, 
mit einem gewissen Druck, und wird dadurch, dass wir körperlich 
Vibrieren, zu hörbaren Tönen. Beschwingtes Ausatmen, das ist 
Singen! 
In den Psalmen und in vielen – auch neueren Lobpreisliedern – steht 
am Anfang nun aber nicht: „Meine Stimmlippen sollen singen“, 
sondern meine Seele singe. „Du meine Seele, singe“, das haben 
wir vorhin ja gehört. Der Dichter des Liedes, Paul Gerhardt, hat es 
ganz einfach den Psalmen der Bibel nachgesprochen. Offenbar 
brauchen wir auf unserem Lebensweg immer wieder diese Selbst-
aufforderung: „Du meine Seele, singe“; denn manchmal sind wir 
am Boden, müde, kraftlos, oder trübsinnig, und dann sollen wir, 
damit wir uns wieder aufrichten können, zunächst einmal „aufat-
men“. Aufatmen, mit diesem Wort bezeichnen wir sozusagen die 
körperliche Seite der Erleichterung. 
Und ich denke, ein wenig erleichtert können wir heute Morgen 
schon sein, dass wir nun endlich mal wieder hier zusammen sein 
können. Zwar mit ein paar Regeln, aber unter Gottes weitem Him-
mel, umgeben von dieser herrlichen Morgenluft, in der wir nun von 
Herzen aufatmen können. Der 10. Mai 2020; der erste Gottesdienst 
nach langer Pause; ein Morgen zum Aufatmen! 
Was brauchen wir noch, damit unsere Seele singen kann? Neben 
dem Aufatmen braucht es auch das Ausatmen. Praktischerweise 
lässt sich diese Tätigkeit auch nicht behördlich verbieten. Deshalb 
dürfen wir sicher auch heute sowie weiterhin von Herzen aufatmen, 
und dann auch ausatmen. Beim Sprechen und Singen kommen wir 
dabei in Schwingung. Und geben die schwingende Luft nach außen 
ab. Was für ein Wunder, dass der Mensch mit seiner Kehle, seinem 
Vokalraum nicht nur Singen, sondern auch Sprechen kann. Im 
Grunde genommen sind wir alle echte Kunstwerke. Richtig kunst-
volle Instrumente. Und wenn Ihre Stimme vielleicht im Alter schon 
etwas krächzig geworden ist, dann sehen Sie getrost darüber 
hinweg. Solche Gebrauchsspuren zeugen doch nur davon, dass 
sie in ihrem Leben von dem Geschenk der Sprache schon eifrig 
Gebrauch gemacht haben. 
Nachdem wir nun eine kleine Schule des Staunens über dieses 
Wunderwerk unseres Körpers besucht haben, schauen wir doch 
gemeinsam auf den geistlichen Gehalt unseres Sprechens und 
Singens. Was für tiefschürfende Gedanken fi nden wir doch dazu 
in der Bibel! 
Interessant fi nde ich hier besonders ein bekanntes Wort Jesu: 
„Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über.“ Ich bin ein po-
sitiv denkender Mensch, und als Christen haben wir allen Grund, 
positiv zu denken! Und zwar deshalb, weil Gott uns verspricht, 
dass er uns sogar in der Armut reich machen kann. Deshalb lasst 
uns in dieser Zeit, in der wir einerseits schon wieder beieinander 
sein dürfen, andererseits aber auf menschliche Reichtümer wie 
Umarmungen und das Singen verzichten müssen, auf das schau-
en, was möglich ist! Gott kann auch aus dieser Lebensminderung, 
aus dieser Einschränkung etwas Gutes machen. Manche haben 
sich vielleicht im Vorfeld gefragt: Ein Gottesdienst ohne Singen, wie 
soll das gehen, was soll das denn sein? Diese Einschränkung tut 
mir auch weh, ich singe gerne! Aber ich will es annehmen als eine 
Übung; ich will glauben, dass Gott diese Übung dazu gebrauchen 
kann, die von ihm geschenkte Gabe des Singens später umso 
froher zu gebrauchen. Ich halte mich dabei an dieses Wort Jesu: 
Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Zunächst können 
wir die Zeit bis zu weiteren Lockerungen dazu nutzen, das Herz voll 
werden zu lassen. Eine lange, tiefe Phase des Einatmens. 
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Gottes Wort, seinen Geist einströmen lassen in unser Herz. Damit 
wir dann, wenn das Herz voll geworden ist, mit diesem vollem Her-
zen Gott etwas zurückgeben können von dem Reichtum, den er in 
uns gelegt hat. Denn dafür ist unser Leib mit seinem stetigen Rhyth-
mus aus Einatmen und Ausatmen doch gemacht; unser Leib ist ein 
Tempel des Heiligen Geistes, so beschreibt ihn der Apostel Paulus. 
Jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes. Wir dürfen nehmen, aus 
Gottes guten Händen, jeden Atemzug, den Gott uns gibt. Und wir 
dürfen zurückgeben, ja wir müssen sogar zurückgeben; denn das 
Ausatmen, das Herschenken, das gehört auch zum Leben dazu. 
Ohne Ein- und Ausatmen gibt es kein Leben für uns; das haben wir 
leibhaftig vor Augen, das spüren wir an unserem eigenen Brust-
korb, der sich hebt und senkt. Aber was wir da vor Augen haben 
ist doch auch ein Gleichnis für unser Leben als Ganzes. 
Gott gab uns Atem, damit wir leben. So heißt es dem gleichnamigen 
Lied, das wir gleich hören werden. Aber „Leben“ meint mehr, als 
den bloßen Rhythmus aus Ein- und Ausatmen, aus morgendlichem 
Aufstehen, der Arbeit nachgehen, Essen trinken und hin und wieder 
ein paar Vergnügungen. 
Gott gab uns Atem, damit wir leben. Und Leben heißt, ihn, den 
dreieinigen Gott als den Geber aller guten Gaben kennenlernen. 
Er hat uns auch heute Morgen wieder aufstehen lassen, und jeder 
Atemzug, jedes Ein- und Ausatmen ist ein Geschenk von ihm. 
Und auch in diesen Zeiten, in denen schon viele erkrankte Men-
schen beatmet werden mussten, zu schwach, um selbst noch zu 
atmen, da tut es doch gut, sich dieses Wort vor Augen zu halten: 
Gott gab uns Atem, damit wir leben; zeitlich und ewig. Denn was 
immer auch kommt, wie unser Lebensweg auch immer verlaufen 
wird, so halten wir uns doch an den, der uns bisher Atem gab; 
denn er, der einst den ersten Menschen anhauchte und ihm Leben 
gab, der wird sein Werk an uns vollenden und uns einst auch Atem 
geben zum ewigen Leben. Bis dahin dürfen wir getrost unseren 
Weg gehen; und uns beim Ein- und beim Ausatmen daran erinnern 
lassen: Gott gab uns Atem. 
Liebe Gemeinde: An Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn 
über unser Leben, hat es unser himmlischer Vater ein für alle Mal 
deutlich gemacht: Der Tod ist für alle, die an Christus glauben, 
nur eine Atempause. 
Uns mag sie mit unseren menschlichen Augen lang erscheinen, 
sehr lang. Aber für den dreieinigen Gott ist sie nur eine kurze Zäsur, 
eine Atempause in der großen Sinfonie des Lebens. 
Gott gab uns Atem, er gibt uns Atem, und er wird uns, wenn wir 
einmal unser Leben aushauchen, auch wieder Atem geben. 
Amen. 

Katholische Kirchengemeinde St. Josef 
St. Josef, Bad Urach
Maria zum Guten Stein, Dettingen
mit den Albgemeinden Grabenstetten, Hülben, St. Johann und 
Römerstein
Pfarrbüro:
Münsinger Str. 18, 72574 Bad Urach
Tel. 07125/946750 - Fax 07125/945752
E-Mail: StJosef.BadUrach@drs.de
www.katholischekircheBadUrach.de
facebookteam-josefmaria@web.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag    9:00 - 11:00 Uhr
Donnerstag  15:00 - 17:00 Uhr
Pfarrer Dr. Alain Rabarijaona erreichen Sie unter Tel.: 0151 7017 
4853 und Diakon Rudolf Tress unter Tel.: 07383/ 1504 oder 0151 
1913 3221 
  

Erreichbarkeit des Pfarrbüros 
Auf Grund der aktuellen Gesundheitslage durch die Corona-Krise 
ist das Pfarramt für den Publikumsverkehr geschlossen.
Der Kontakt über Telefon, Mailverkehr und Postlieferung bleibt 
aufrechterhalten.
Das Pfarrbüro erreichen Sie telefonisch montags bis freitags von 
9 - 11 Uhr und donnerstags von 15 - 17 Uhr.
!  In der Zeit vom 18. bis 29. Mai 2020 ist das Pfarrbüro dienstags 
und donnerstags nicht besetzt. !
Pfarrer Dr. Alain Rabarijaona erreichen Sie unter Tel.: 0151 7017 
4853 und Diakon Rudolf Tress unter Tel.: 07383/ 1504 oder 0151 
1913 3221 

Wieder öffentliche Gottesdienste  
Liebe Gemeindemitglieder,
nach einer Mitteilung unseres Bischofs Dr. Gebhard Fürst vom 
30.04.2020 (siehe auch hierzu die Homepage der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart (https://www.drs.de) dürfen wir ab Samstag, 
09.05.2020 öffentliche Gottesdienste feiern.
Unser Bischof schreibt (Auszug):
Im 10. Kapitel der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen 
Konzils (Sacrosanctum Concilium) steht der zentrale Satz: „Die 
Liturgie (bes. die Eucharistie) ist der Gipfelpunkt, zu dem das Tun 
der Kirche strebt, und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft 
strömt." (SC 10) Aus der Liturgie schöpft die Kirche alle Kraft und 
in der Liturgie verdichtet sich zugleich ihre lebendige Gestalt. Die 
Liturgie erscheint somit als die verdichtete Gestalt, gewissermaßen 
die erinnernde und fortlaufende Darstellung der in Jesus Christus 
kulminierenden Heilsgeschichte mit sakramentalen Mitteln. Sie 
wird so zur Begegnung von Gott und Mensch, deren Vollzug sie 
zugleich ermöglicht und feiert.
Natürlich sind wir sehr froh, dass wir uns wieder gemeinschaftlich 
versammeln dürfen. Dabei sind jedoch die geltenden Regeln der 
Behörden einzuhalten.
Es wird nur eine begrenzte Zahl von Mitfeiernden an allen Got-
tesdiensten teilnehmen können.
Kirche St. Josef in Bad Urach: 59 markierte Plätze
Maria zum Guten Stein Dettingen:  36 markierte Plätze
Nach Vorgabe des Bischofs ist unbedingt eine vorherige Anmel-
dung im Pfarrbüro zum Gottesdienst erforderlich, weil wir nur eine 
begrenzte Anzahl von Plätzen haben. Die Anmeldung ist möglich 
zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros Tel. 07125 / 946750.
Der Bischof schreibt für unsere Kirchen einen Abstand von minde-
stens zwei Metern nach allen Seiten zu den Mitfeiernden vor. Je-
der Teilnehmer muss einen Sitzplatz haben.  Familienmitglieder 
in häuslicher Gemeinschaft dürfen beieinander sitzen.
Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist ein Mindestabstand 
von zwei Metern einzuhalten. Am Eingang unserer Kirchen sind 
Handdesinfektionseinrichtungen angebracht.
Das Singen ist im Gottesdienst nicht möglich, weil durch Gesang 
ein erhöhtes Risiko entsteht.
Das Tragen von Mundschutz für alle Gottesdienstbesucher wird 
vom Bischof empfohlen.
Personen mit Krankheitssymptomen können nicht am Gottes-
dienst teilnehmen.
Herzliche Segenswünsche!
Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen! 
Ihr Pfarrer Dr. Alain Rabarijaona und Diakon Rudolf Tress 

Gottesdienstordnung
Freitag, 15. Mai 2020 
 9:00    Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

Samstag, 16. Mai 2020 
18:00    Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

Sonntag, 17. Mai 2020 
10:30    Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

Donnerstag, 21. Mai 2020 - Christi Himmelfahrt
10:30   Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

Freitag, 22. Mai 2020
09:00    Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach  

Samstag, 23. Mai 2020
18:00    Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach

Sonntag, 24. Mai 2020 
10:30    Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

Fatima-Prozession, Ermstal-Maiandacht und katholische 
Gottesdienste auf der Alb 
Aus gegebenem Anlass fi ndet der Gottesdienst mit Fatima-Pro-
zession am Samstag, 16. Mai 2020 und die Ermstal-Maiandacht 
am Sonntag, 17. Mai 2020 nicht statt.
Bis auf Weiteres fi nden auch die katholischen Gottesdienste in den 
Albgemeinden noch nicht statt. 

Vorbild geben –  
bei „Rot“ stehen, bei „Grün“ gehen!
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